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Einleitung

Das Faktenpapier „Füllstoffe in Kunststoffrasensystemen im Sport“ 
des Deutschen Olympischen Sportbundes e. V. (DOSB) und des 
Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) stellt wesentliche 
Informationen zum Themenkomplex „Sportflächen mit Kunst-
stoffrasenbelag“ bereit und betrachtet vornehmlich die Situation in 
Deutschland. Es dokumentiert zudem themenrelevante Entwick-
lungen auf EU-Ebene. Dabei werden insbesondere die Diskussionen 
um gesundheitsschutz- und umweltschutzrelevante Aspekte der in 
Kunststoffrasensystemen verwendeten Füllstoffe (sog. Infill) in den 
Blick genommen.

Dieses Faktenpapier richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentü-
mer sowie Betreiberinnen und Betreiber von Sportanlagen, insbe-
sondere Kommunen und Sportvereine. Es ist mit den kommunalen 
Spitzenverbänden (Deutscher Landkreistag [DLT], Deutscher Städ-
te- und Gemeindebund [DStGB], Deutscher Städtetag [DST]) abge-
stimmt.

Das Faktenpapier wird in den nächsten Monaten fortgeschrieben. 
Die aktuellste digitale Fassung finden Sie im Internet: www.bisp.de 
oder www.dosb.de/mikroplastik.

http://www.bisp.de
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Sportflächen mit Kunststoffrasenbelag

Sportflächen mit Kunststoffrasenbelag haben in Deutschland auf-
grund der intensiven Nutzbarkeit – bei guter sportfunktionaler 
Eignung – für das Sportangebot eine große Bedeutung. Sie stellen 
insbesondere bei räumlich begrenzten oder klimatisch schwieri-
gen Bedingungen und hohem Nutzungsdruck eine Alternative zu 
Sportflächen mit Sportrasen- oder Tennenbelag dar. 

Abb. 1: Kunststoffrasen-Spielfeld mit Linierung für die Sportarten Hockey und Fußball 
 (Quelle: Jutta Katthage/BISp)

Die Entscheidung, ob beim Bau von Sportflächen ein Kunststoffra-
sen-, ein Sportrasen- oder ein Tennenbelag errichtet wird, hängt 
von mehreren Faktoren ab und ist mit allen Betroffenen im Rah-
men einer Einzelfallprüfung abzustimmen1. Im Sinne einer Lebens-
zyklusbetrachtung sind folgende Phasen zu berücksichtigen:

1. Planung / Bau,
2. Nutzung / Unterhaltung und
3. Entsorgung / Recycling.

Ohne eine Einzelfallprüfung sollte der Forderung nach (weiteren) 
Kunststoffrasenspielfeldern nicht entsprochen werden.

1 vgl. BISp, 2017

https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publikationen/sonstige_Publikationen_Ratgeber/OH_Sportfreianlagen_Nachhaltige.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Sportflächen mit Kunststoffrasenbelag

Bei der vergleichenden Betrachtung der Eignung verschiedener Be-
lagsarten für Fußball können folgende Kriterien gegenübergestellt 
werden2:

› Funktion

∙ Sportfunktion
∙ Schutzfunktion
∙ Technische Funktion

› Kosten

∙ Herstellung
∙ Pflege
∙ Belagserneuerung

› Nutzung

∙ Lebensdauer
∙ Intensität
∙ Witterungsbedingte Einschränkungen.

Hierbei sind im Sinne präventiven Handelns auch die unterschied-
lichen Umweltauswirkungen der Belagsarten im Sinne einer Öko-
bilanz zu berücksichtigen3.

Sportflächen mit Kunstrasenbelägen werden in Deutschland für 
Training und Wettkampf diverser Sportarten, unter anderem 
Fußball, Hockey, American Football, Rugby, Tennis und Mehr-
zwecksport, gebraucht. Die hauptsächliche Nutzung erfolgt durch 
den Trainings- und Spielbetrieb im Fußballsport. In Deutschland 
gibt es die, im EU-weiten Vergleich, mit Abstand höchste Anzahl an 
Kunststoffrasenspielfeldern4.

2 vgl. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), 2014
3 vgl. Öko-Institut, 2008
4 vgl. European Synthetic Turf Organisation (ESTO), 2012

https://shop.fll.de/de/spiel-sport-gesundheit/spiel-und-sport/richtlinien-sportplatzpflege-253.html
https://www.oeko.de/aktuelles/2009/spielfelder-aus-naturrasen-weisen-viele-umweltvorteile-auf/
https://www.estc.info/esto-releases-annual-report-2012/
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Komponenten eines Kunststoffrasensystems

Den größten Einfluss auf die Umweltauswirkungen von Kunst-
stoffrasensystemen haben die folgenden Faktoren5: 

› Wahl der Füllstoffe,

› Umgang mit dem Kunststoffrasensystem nach Erreichen der 
maximalen Nutzungsdauer – End-of-Life-Betrachtung (EOL) 
sowie

› Wiederverwendung und Recycling von Kunststoffrasen- 
systemen.

Hinsichtlich des fachgerechten Recyclings von Kunststoffrasensys-
temen besteht noch Entwicklungsbedarf. Flächendeckende Recyc-
lingkapazitäten müssen geschaffen werden.

Komponenten eines Kunststoffrasensystems

In Deutschland sportlich genutzte Kunststoffrasensysteme sind in 
der Regel entsprechend den Anforderungen nach DIN 18035 Teil 7 
(Sportplätze – Teil 7: Kunststoffrasensysteme6) und nach RAL-GZ 
944/4 (Kunststoffrasensysteme in Sportfreianlagen7) gebaut. Die 
potenzielle Nutzungsdauer eines Kunststoffrasenbelags beträgt 12 
bis 15 Jahre8.

Kunststoffrasensysteme bestehen in der Regel aus folgenden Kom-
ponenten9:

› Elastikschicht oder elastische Tragschicht (synthetisch),

› Kunststoffrasenbelag/-teppich (synthetisch),

› mineralischer Füllstoff (meist Sand, stabilisierend),

› ggf. synthetisch hergestellter, elastischer Füllstoff oder

› ggf. organischer, elastischer Füllstoff (z. B. Kork).

5 vgl. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 2017
6 vgl. DIN 18035-7
7 vgl. RAL, 2018
8 vgl. BISp, 2017 und Deutscher Fußball-Bund (DFB), 2017
9 vgl. DIN 18035-7:2019-02 – Entwurf, 2019

https://football-technology.fifa.com/media/1230/artificial_turf_recycling.pdf
https://www.beuth.de/de/norm-entwurf/din-18035-7/298921030
https://www.ral-ggk.eu/guetezeichen/kunststoffrasen/173-ral-gz-944-4
https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publikationen/sonstige_Publikationen_Ratgeber/OH_Sportfreianlagen_Nachhaltige.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.ninobility.de/dfb/sportplatzbau/
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Füllstoffe in Kunststoffrasensystemen

Füllstoffe in Kunststoffrasensystemen

Neben den Kunststoffrasenfasern kommt den Füllstoffen eine be-
sondere Bedeutung hinsichtlich der sport- und schutzfunktionel-
len Eigenschaft zu10. Sie sollen unter anderem sicherstellen, dass 
das Spielfeld ähnliche Eigenschaften aufweist wie herkömmliche 
Sportflächen mit Sportrasenbelag. Die in Deutschland sportlich ge-
nutzten Kunststoffrasensysteme verwenden insbesondere folgende 
Füllstoffe (sog. Infills):

› Füllstoffe aus Kunststoffen (Kunststoffgranulate):

∙ SBR und ummanteltes SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk, 
meist zerkleinerte Altreifen (End-of-Life Tyres – ELT)),

∙ TPE (Thermoplastische Elastomere; meist Primärmaterial),
∙ EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke; meist Primär-

material),

› Kork,

› Sand.

10 vgl. FLL, 2014

Abb. 2: Kunststoffrasen-Spielfeld mit Kork-Sand-Füllstoff  
 (Quelle: Jutta Katthage/BISp)
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Austrag von Füllstoffen

Darüber hinaus gibt es auch Kunststoffrasensysteme, die ohne Füll-
stoffe für sportliche Nutzung geeignet sind.

Im Allgemeinen wird zwischen drei Kunststoffrasensystemen un-
terschieden: 

› 1. Generation: Kunststoffrasensystem ohne Füllstoff,

› 2. Generation: Kunststoffrasensystem mit mineralischem Füll-
stoff,

› 3. Generation: Kunststoffrasensystem mit mineralischem und 
synthetisch hergestelltem, elastischem Füllstoff oder organi-
schem, elastischem Füllstoff.

Nicht in allen existierenden Kunststoffrasensystemen werden so-
mit Kunststoffgranulate als Füllstoffe verwendet. Gleichwohl sind 
Kunststoffgranulate in Deutschland, aber auch EU-weit, die am 
häufigsten genutzten Füllstoffe für Kunststoffrasensysteme.

Die Menge der in Kunststoffrasensystemen verwendeten Füllstoffe 
hängt von der Bauweise (unter anderem vom Vorhandensein einer 
Elastikschicht oder elastischen Tragschicht, Höhe und Art [glatt 
oder texturiert] der Kunststoffrasenfasern) und den leistungs- und 
sportfunktionellen Anforderungen an das Kunststoffrasensystem 
ab. Im Vergleich zur Bauweise nach DIN EN 15330 Teil 1 wird bei 
einer Bauweise nach DIN 18035 Teil 7 weniger Füllstoff eingebracht.

Austrag von Füllstoffen

Aus Kunststoffrasensystemen findet ein Austrag von Füllstoffen 
statt. Mögliche Austragswege sind:

› Bewitterung (z. B. Regen, Wind, UV-Einstrahlung),

› Sportnutzung (z. B. Abrieb, Anhaftung an Kleidung und  
Schuhen),

› Entwässerung,

› Sportplatzpflegemaßnahmen (z. B. Schneeräumung, Laub-
beseitigung).
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Austrag von Füllstoffen

Die Austragsmenge wird durch die Bauweise sowie zahlreiche wei-
tere Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören unter anderem folgende 
Faktoren:

› Alter des Kunststoffrasensystems,

› Art und Gestalt des verwendeten Kunstrasenbelags  
(z. B. Faserstruktur, Fasergeometrie),

› Art und Menge der Füllstoffe,

› Bauweise der Sportfreianlage insgesamt  
(z. B. Zäune und Barrieren, Entwässerung),

› Art und Intensität der Sportplatzpflege,

› naturräumliche Gegebenheiten  
(z. B. Überschwemmungsgebiet) und

› lokale Wetterereignisse.

Die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) schätzt, 
dass pro Jahr 1 bis 4 % der Füllstoffe aus Kunststoffrasensystemen 
verloren gehen11. Die Studie von Weijer, Knol & Hofstrat (2017)12 

11 vgl. FIFA, 2017
12 vgl. Weijer, Knol & Hofstrat, 2017

Abb. 3: Austrag von Kunststoff-Füllstoff durch Schneeschieben  
 (© picture alliance)

https://football-technology.fifa.com/media/1230/artificial_turf_recycling.pdf
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Austrag von Füllstoffen

stellt fest, dass 20 bis 50 % der verloren gegangenen Füllstoffe in die 
Umwelt gelangen13. Zur Sicherstellung einer optimalen Sportfunk-
tionalität müssen ausgetragene Füllstoffe regelmäßig ersetzt wer-
den.

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) geht in dem die 
Kunststoffrasensysteme betreffenden Beschränkungsverfahren zu 
Mikroplastik (siehe S. 14ff) von einem jährlichen Gesamtnachfüll-
bedarf von einer Tonne für SBR-Granulat und von einer halben 
Tonne für EPDM- bzw. TPE-Granulat pro Fußball-Großspielfeld 
aus14.

Die tatsächliche Menge an freigesetztem Mikroplastik15 in Form 
von Kunststoffgranulat aus in Deutschland gebauten Kunststoffra-
sensystemen ist unbekannt. Erhebungen in anderen europäischen 
Ländern können aufgrund abweichender Bauweisen sowie ggf. 
weiterer divergierender Faktoren (s. o.) andere Füllstoffmengen auf-
weisen und sollten nicht als Referenz herangezogen werden.

Valide Daten über die Anzahl und den Flächenumfang von Kunst-
stoffrasen-Sportflächen in Deutschland fehlen. Für den Fußball-
spielbetrieb des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mehr als 
5.000 Kunststoffrasenplätze gemeldet16. Ferner gibt es ca. 1.000 
DFB-Minispielfelder sowie 286 ganz oder teilweise für den Ho-
ckeysport genutzte Kunststoffrasen-Spielfelder. Die exakte Anzahl 
der Kunststoffrasen-Sportflächen, auf denen Kunststoffgranulat als 
Füllstoff verwendet wird, ist unbekannt.

13 vgl. European Chemicals Agency (ECHA), 2019a
14 vgl. ICF/EUNOMIA, 2018
15 Der Begriff „Mikroplastik“ ist nicht allgemeingültig definiert, bezeichnet aber Par- 

tikel, Fragmente oder Fasern aus Kunststoff. Diese werden manchen Produkten 
absichtlich zugesetzt oder entstehen in der Umwelt durch mechanische Zerkleine-
rung größerer Kunststoffteile, aber auch durch biologische und chemisch-physika-
lische Abbauprozesse. (vgl. UBA, 2019)

16 vgl. Spielbetrieb DFBnet, 2018

https://echa.europa.eu/documents/10162/0d2fcdfe-2f4b-3448-000d-b5aca25bd961
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/190515_uba_fb_kunststoffe_bf.pdf
https://portal.dfbnet.org/de/startseite.html
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Aktuelle Verfahren auf EU-Ebene zu Kunststoffrasensystemen

Der Austrag von synthetischen Füllstoffen aus Kunststoffrasensys-
temen kann reduziert werden durch:

› baulich-konstruktive und technische Maßnahmen (z. B. Auf-
fangsysteme),

› organisatorische Maßnahmen beim Betrieb (z. B. Pflege und 
Instandhaltung),

› Verwendung von mineralischen oder organischen Füllstoffen 
(z. B. Korkgranulat) und/oder

› Verwendung unverfüllter Kunststoffrasensysteme.

Aktuelle Verfahren auf EU-Ebene zu Kunst-
stoffrasensystemen

Aktuell gibt es zwei Verfahren („Beschränkungsvorschläge“) im Zu-
sammenhang mit in Kunststoffrasensystemen als Füllstoff einge-
setztem Kunststoffgranulat. Der nachfolgend unter „Verfahren 1“ 
beschriebene Vorgang hat primär die Reduzierung der Umweltver-
schmutzung durch Mikroplastik zum Ziel. Der unter „Verfahren 2“ 
erläuterte Vorgang beabsichtigt vorrangig eine gesundheitliche Ge-
fährdungsminimierung der Nutzer*innen von Sportanlagen und 
Spielplätzen. Beide Verfahren werden von der Europäischen Che-
mikalienagentur (ECHA) geführt.

ECHA ist eine Agentur der Europäischen Union und die EU-Regu-
lierungsbehörde für die sichere Verwendung von Chemikalien. Sie 
ist die treibende Kraft hinter Rechtsvorschriften der EU im Bereich 
Chemikalien zum Schutz von Umwelt und Gesundheit des Men-
schen. In bestimmten Bereichen trifft sie ihre eigenen Entscheidun-
gen, in anderen gibt sie Stellungnahmen und Ratschläge ab, um die 
Europäische Kommission bei der Entscheidungsfindung zu unter-
stützen.
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Aktuelle Verfahren auf EU-Ebene zu Kunststoffrasensystemen

Verfahren 1:

Beschränkungsvorschlag zu Produkten, denen bewusst 
Mikroplastik zugesetzt wird – Verbot des Inverkehr-
bringens

ECHA hat am 11. Januar 2019 einen Beschränkungsvorschlag (Dos-
sier) gemäß Anhang XV der REACH-Verordnung (1907/2006/EG) 
veröffentlicht, in dem eine Beschränkung des Inverkehrbringens17 
von Produkten, denen bewusst Mikroplastik zugesetzt ist, vorge-
schlagen wird18.

Mikroplastik

Mikroplastik bezeichnet nach Definition von ECHA einen Stoff, 
der aus festen polymerhaltigen Partikeln besteht, denen Zusatz-
stoffe oder andere (organische) Substanzen zugesetzt worden sein 
können. Diese Partikel haben dabei überwiegend eine Größe von 
1 nm ≤ x ≤ 5 mm oder bei Fasern eine Länge von 3 nm ≤ x ≤ 15 mm 
und ein Längen-Durchmesser-Verhältnis von > 3. Die betroffenen 
synthetischen Partikel sind nicht biologisch abbaubar19. Wenn der-
artige synthetische Partikel freigesetzt werden, kann wegen der gro-
ßen Resistenz gegen biologischen Abbau von einem langfristigen 
Verbleib in der Umwelt ausgegangen werden. Derzeit sind sie nach 
der Freisetzung schwer bis gar nicht aus der Umwelt zu entfernen20.

Unter die ECHA-Definition von Mikroplastik fallen auch die als 
Füllstoff verwendeten Kunststoffgranulate für Kunststoffrasensys-
teme. Diese Füllstoffe stellen sogenanntes primäres Mikroplastik 
dar. „Primäres Mikroplastik wird für spezifische Anforderungen be-
reits in kleiner Größe industriell hergestellt und in Produkten oder 
Verfahren ganz unterschiedlicher Bereiche angewendet.“21 

17 Inverkehrbringen – Legaldefinition nach § 2 Nr. 15 ProdSG: „Im Sinne dieses Ge-
setzes … ist Inverkehrbringen die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem 
[Gemeinschafts-]Markt; die Einfuhr in den Europäischen Wirtschaftsraum steht 
dem Inverkehrbringen eines neuen Produkts gleich“

18 vgl. ECHA, 2019b
19 vgl. ECHA, 2019b
20 vgl. UBA, 2019
21 vgl. UBA, 2016

https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720
https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/190515_uba_fb_kunststoffe_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_32_2016_mikroplastik_entwicklung_eines_umweltbewertungskonzeptes.pdf
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Aktuelle Verfahren auf EU-Ebene zu Kunststoffrasensystemen

„Sekundäres Mikroplastik entsteht durch physikalische, biologi-
sche und chemische Degradation aus Makro- oder Mesoplastik.“22 
Sekundäres Mikroplastik im Sport kann z. B. durch die Freisetzung 
von Kunststofffasern aus der Sportkleidung sowie auch durch den 
Verschleiß von Kunststoffrasenbelägen und weiteren sportlich ge-
nutzten Kunststoffflächen entstehen23.

Grund für den Beschränkungsvorschlag von ECHA sind die poten-
ziellen Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die sich aus dem Vorhan-
densein von festen Partikeln aus synthetischen Polymeren in der 
Umwelt ergeben. Diese Partikel stehen, bedingt durch die Größe, 
leicht zur Aufnahme durch eine Vielzahl von Organismen (darunter 
Wirbellose, Fische, Meeresreptilien, Vögel und Wale) zur Verfügung, 
und können innerhalb der Nahrungskette weitergeben werden. Es 
ist bekannt, dass der Mensch über seine Ernährung Mikroplastik 
ausgesetzt ist. 

Nach einer Studie im Auftrag der EU-Kommission sind Kunst-
stoffrasensysteme aufgrund der häufig verwendeten Füllstoffe aus 
Kunststoff eine relevante Quelle von Mikroplastik in der Umwelt. 
Der aus Kunststoffrasensystemen geschätzte Austrag von Mikro-
plastik beträgt demnach in der EU zwischen 18.000 - 72.000 Tonnen 
pro Jahr. Obwohl die relative Menge des Austrags im Vergleich zu 
anderen Emissionsquellen als eher gering angesehen wird, sei es die 
Quelle, die bis zum Jahr 2035 prozentual am schnellsten wachsen 
werde. Zudem würden aus der vergleichsweise geringen Anzahl von 
Emissionsquellen, aber vergleichsweise große Mengen Mikroplastik 
ausgetragen24.

Inhalt des Beschränkungsvorschlags 

In dem Beschränkungsvorschlag wird angeregt, EU-weit das In-
verkehrbringen von „bewusst zugesetztem“ Mikroplastik (als ei-
genständige Substanz oder in einem Gemisch) in Produkten einzu-
schränken, um den Eintrag in die Umwelt zu minimieren. 

22 vgl. UBA, 2016
23 vgl. Verbundprojekt “TextileMission”
24 vgl. ICF/EUNOMIA, 2018

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_32_2016_mikroplastik_entwicklung_eines_umweltbewertungskonzeptes.pdf
http://textilemission.bsi-sport.de/
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Der Beschränkungsvorschlag lautet konkret:

Polymere im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006) dürfen ab dem Inkrafttreten 
nicht als eigenständiger Stoff oder in einem Gemisch in 
einer Konzentration gleich oder größer als 0,01 Gew.-% 
als Mikroplastik in Verkehr gebracht werden.

Der Beschränkungsvorschlag sieht vor, dass für andere, betroffene 
Produktgruppen nach Inkrafttreten der Beschränkung eine Über-
gangsfrist von bis zu sechs Jahren gilt.

Der Beschränkungsvorschlag bezieht sich hinsichtlich der Kunst-
stoffrasensysteme auf die Füllstoffe, die vollständig aus Kunst-
stoffen bestehen oder einen Kunststoffanteil enthalten und 
zudem nicht aus biologisch abbaubaren Polymeren bestehen. 
Mit natürlichen Füllstoffen (Sand, Kork-Sand-Gemisch unter an-
derem) verfüllte Kunststoffrasensysteme sowie unverfüllte Kunst-
stoffrasensysteme sind von dem Beschränkungsvorschlag nicht 
betroffen. 

Abb. 4: Unverfülltes Kunststoffrasensystem  
 (© picture alliance)
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Mit Kunststoffgranulat verfüllte Kunststoffrasensysteme die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Inverkehrbringungsverbots be-
reits existieren, wären nicht sofort vom Beschränkungsvorschlag 
betroffen, da bereits im Gebrauch befindliches Kunststoffgranulat 
nicht unter das vorgeschlagene Verbot fällt. Das mögliche Verbot 
würde also nicht rückwirkend in Kraft treten und verböte auch 
nicht grundsätzlich die Verwendung von Kunststoffgranulat als 
Füllstoff. So könnten bspw. bestehende Bestände nach einem mög-
lichen Inkrafttreten des Verbots aufgebraucht werden. Daher wür-
de das mögliche Verbot bei bestehenden Plätzen auch keine sofor-
tige Umstellung auf alternative Füllstoffe notwendig machen. Der 
Spielbetrieb auf den betroffenen Sportplätzen könnte fortbestehen.

Zum Zeitpunkt eines möglichen Inkrafttretens des Verbots wären 
mit Kunststoffgranulat verfüllte Kunststoffrasensysteme nur hin-
sichtlich ihres Unterhalts betroffen25. Der Kauf von Kunststoffgra-
nulat für Nachverfüllungen wäre dann nicht mehr möglich.

Der Beschränkungsvorschlag enthält keine Aussagen zum mög-
lichen Zeitpunkt, an dem das Inverkehrbringungsverbot in Kraft 
treten soll. Das Inverkehrbringungsverbot könnte frühestens im 
Jahr 2021 in Kraft treten. Ob es nach einem möglichen Inkrafttreten 
eine Übergangszeit für als Füllstoff verwendetes Kunststoffgranulat 
geben wird und wenn ja, wie lange diese wäre, ist derzeit nicht ab-
zusehen. 

Stand und weiterer Verlauf des Verfahrens 

Derzeit findet eine öffentliche Konsultation zum Beschränkungs-
vorschlag statt26. Bis zum 20. September 2019 konnten Stellungnah-
men hierzu bei der ECHA eingereicht werden. 

Im Rahmen der öffentlichen Konsultation erbittet die ECHA Infor-
mationen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen der vorge-
schlagenen Beschränkung und die mögliche Notwendigkeit einer 
Ausnahmeregelung zu bewerten.

25 vgl. ECHA, 2019e
26 vgl. ECHA, 2019c

https://echa.europa.eu/documents/10162/28043103/reply-football-associations_de.pdf/013f414e-5a7e-e10f-4c05-d913844cbfd5
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AnnexXVRestrictionDossier.aspx?RObjectId=0b0236e18327d4ee
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Die spezifischen Informationen, die von ECHA abgefragt werden, 
sind:

1. Die Menge an Mikroplastik, die in den einzelnen Mitgliedstaaten 
oder in der EU/EWR als Füllmaterial für Kunststoffrasensysteme 
verwendet wird (Tonnen/Jahr).

2. Die Menge des in die Umwelt freigesetzten Mikroplastiks (Ton-
nen/Jahr) und eine Bewertung der verschiedenen Wege, auf de-
nen Mikroplastik in die Umwelt freigesetzt werden kann sowie 
eine Bewertung ihrer relativen Bedeutung.

3. Beispiele für „Best Practice“-Betriebsbedingungen (OCs) und 
Risikomanagementmaßnahmen (RMMs) zur Vermeidung oder 
Minimierung der Freisetzung von Füllstoffen in die Umwelt, ein-
schließlich einer Schätzung ihrer Wirksamkeit.

4. Informationen über die Kosten für die Implementierung von 
OCs und RMMs mit dem Ziel, bewährte Verfahren anzuwenden.

5. Informationen über die gesellschaftlichen Auswirkungen der 
Beschränkung.

DOSB und DFB haben Positionen für eine gemeinsame Stellung-
nahme im Rahmen des öffentlichen Konsultationsverfahrens erar-
beitet27. Sie unterstreichen darin, dass sie sich gemeinsam für eine 
umwelt- und klimafreundliche sowie ressourcenschonende Sport-
stättenentwicklung einsetzen und ihren Beitrag zur Vermeidung 
von Umweltverschmutzungen durch Kunststoff leisten wollen. Sie 
unterstützen deshalb grundsätzlich die Ziele des Beschränkungs-
vorschlages der ECHA und weisen zugleich auf die unverzichtbaren 
gesellschaftlichen und sozialen Leistungen der Sportvereine hin. 
DOSB und DFB sprechen sich daher hinsichtlich der Umsetzung 
des ECHA-Beschränkungsvorschlags für eine Übergangsfrist von 
mindestens sechs Jahren für Füllstoffe aus Kunststoffen aus.

27 vgl. DOSB/DFB, 2019
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Deutscher Landkreistag (DLT) und Deutscher Städte- und  
Gemeindebund (DStGB) betonen in ihrer Stellungnahme vom 
21.05.2019 gegenüber der ECHA, dass die Städte, Landkreise und 
Gemeinden sich der Herausforderung der Umweltverschmutzung 
durch Mikroplastik bewusst sind und sich der Aufgabe der Ver-
meidung von Plastikmüll und Mikroplastik stellen28. Langfristig 
wird daher ein Umstieg auf alternative Füllstoffe in Kunststoffra-
sensystemen befürwortet. Zugleich empfehlen auch sie bei der 
Umsetzung des ECHA-Beschränkungsvorschlags eine Übergangs-
frist von mindestens sechs Jahren für als Füllstoff verwendete 
Kunststoffgranulate. Auf diese Weise könnten mögliche schädli-
che Auswirkungen der Stoffe verhältnismäßig und ohne eine tief-
greifende Einschränkung des Sportangebots reduziert werden.

Die im Rahmen der öffentlichen Konsultation eingehenden Stel-
lungnahmen werden unter anderem dem ECHA-Ausschuss für 
Risikobewertung (RAC) und dem ECHA-Ausschuss für sozioökono-
mische Analyse (SEAC) für deren Beratungen zur Verfügung gestellt. 
Beide ECHA-Ausschüsse beraten den Beschränkungsvorschlag 
vermutlich im vierten Quartal 2019. Danach werden die beiden 
Ausschuss-Stellungnahmen voraussichtlich im Frühjahr 2020 ver-
öffentlicht. Während die RAC-Stellungnahme anschließend nicht 
weiter öffentlich zur Diskussion gestellt wird, kann der Entwurf 
der SEAC-Stellungnahme in einer weiteren 60-tägigen öffentlichen 
Konsultationsphase kommentiert werden und zwar mit Blick auf 
sozioökonomische Aspekte und Folgen des Beschränkungsvor-
schlags. Nach Ende dieser zweiten öffentlichen Konsultation wird 
der SEAC seine finale Stellungnahme beraten und veröffentlichen.

Die Stellungnahmen der beiden ECHA-Ausschüsse RAC und SEAC 
werden an die Europäische Kommission weitergeleitet und tragen 
zu deren Entscheidung bei.  

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt wird die EU-Kommission 
einen Änderungsentwurf des Verzeichnisses der Beschränkungen 
in Anhang XVII der REACH-Verordnung übermitteln. Die Europä-
ische Kommission soll mit ihrem Vorschlag zur Neuregelung den 

28 vgl. DLT/DStGB, 2019
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festgestellten Risiken sowie den Nutzen und Kosten der Beschrän-
kung gleichermaßen Rechnung tragen. Über den Beschränkungs-
vorschlag berät die Europäische Kommission voraussichtlich Mitte 
2020.

Die EU-Kommission schlägt die Beschränkung in einem festgeleg-
ten Verfahren, dem sog. Komitologieverfahren, dem REACH-Aus-
schuss des Rates der EU vor. Der Rat der EU, der aus Expert*innen 
der Mitgliedsstaaten besetzt ist, verhandelt die Beschränkung end-
gültig. Das Europäische Parlament hat zu Verfahrensfragen ein Ein-
spruchsrecht.

Nachdem der REACH-Ausschuss des Rates der EU die Beschrän-
kung angenommen hat, ist sie für die Industrie, das heißt alle Ak-
teure, einschließlich der Hersteller, Importeure, Händler, nachge-
schalteten Anwender und Einzelhändler, bindend.

Die EU-Mitgliedstaaten sind für die Durchsetzung der Beschrän-
kung zuständig.

Verfahren 2:
Beschränkungsvorschlag zu PAK-haltigen 
Kunststoffgranulaten und „Mulchen“ (Gummi-Mulch- 
materialien) – Festlegung eines niedrigeren Grenzwertes

Der EU-Mitgliedsstaat Niederlande (vertreten durch: Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM) hat in Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) am 16. August 
2018 einen Beschränkungsvorschlag (Dossier) gemäß Anhang XV 
der REACH-Verordnung (1907/2006/EG) veröffentlicht. In diesem 
wird eine Beschränkung für acht poly-zyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK) in Kunststoffgranulaten und Gummi-Mulch-
materialien, die als Füllstoffe in Kunstrasenplätzen oder in loser 
Form auf Spielplätzen und im Sportbereich genutzt werden, vor-
geschlagen29. 

29 vgl. ECHA, 2018/ECHA, 2019a
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Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind Stoffe, 
von denen viele bei Menschen und Umweltorganismen krebser-
regende, erbgutverändernde und/oder fortpflanzungsgefährdende 
Eigenschaften haben bzw. giftig sind30.

Grundlage für diesen Beschränkungsvorschlag der Niederlande ist 
die Sorge um die menschliche Gesundheit, die sich durch den Kon-
takt mit PAK in Kunststoffgranulaten, die unter anderem als Füll-
stoffe in Kunststoffrasensystemen verwendet werden, ergibt. Derar-
tige Kunststoffgranulate können zum Beispiel aus dem Gummi (SBR, 
siehe S. 2) recycelten Altreifen (End-of-Life Tyres – ELT) hergestellt 
sein. Neuere Auswertungen von RIVM31 und ECHA32 kamen zu dem 
Schluss, dass die PAK-Werte in Kunststoffgranulaten auf derzeit in 
der EU genutzten Kunstrasenflächen als relativ geringes Krebsrisiko 
eingestuft werden können. In den Berichten wurde zugleich hervor-
gehoben, dass die derzeitigen Konzentra-tionsgrenzwerte, die für 
die Einstufung eines Krebsrisikos (Eintrag 28 des Anhangs XVII von 
REACH) herangezogen werden, vermutlich nicht ausreichen, um 
diejenigen umfassend zu schützen, die beim Sporttreiben auf Sport-
anlagen und Spielen auf Spielplätzen mit den Kunststoffgranulaten 
und Gummi-Mulch-Materialien in Berührung kommen.

30 vgl. UBA, 2016
31 vgl. RIVM, 2017
32 vgl. ECHA, 2017

Abb. 5: Kunststoffrasen-Spielfeld mit SBR-Füllstoff  
 (© picture alliance)
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Inhalt des Beschränkungsvorschlags 

In dem Beschränkungsvorschlag wird angeregt, das Inverkehrbrin-
gen33 von Kunststoffgranulaten und Gummi-Mulchmaterialien 
zur Verwendung als Füllstoff auf Kunstrasenplätzen oder in loser 
Form auf Spielplätzen und im Sportbereich einzuschränken, wenn 
diese Materialien mehr als 17 mg/kg der Summe der acht PAK, die 
im REACH Anhang XVII Eintrag 50 aufgeführt und als karzinogen 
eingestuft sind, enthalten. Es wird zudem eine Übergangsfrist von 
einem Jahr nach Inkrafttreten der Beschränkung vorgeschlagen.

Der Beschränkungsvorschlag lautet konkret:

– [Kunststoff-]Granulate oder [Gummi-]Mulchmaterialien 
dürfen nicht zur Verwendung als Füllstoff auf Kunstra-
senplätzen oder in loser Form auf Spielplätzen und im 
Sportbereich in Verkehr gebracht werden, wenn diese 
Materialien mehr als 17 mg/kg (0,0017 Gew.-%) der 
Summe der aufgeführten PAKs enthalten.

– Die Beschränkung wird 12 Monate nach ihrem Inkraft-
treten wirksam.

Stand und weiterer Verlauf des Verfahrens 

Von September 2018 bis 19. März 2019 fand eine öffentliche Kon-
sultation zu diesem Beschränkungsvorschlag statt. Die im angege-
benen Zeitraum hierzu eingegangenen Stellungnahmen wurden 
unter anderem dem ECHA-Ausschuss für Risikobewertung (RAC) 
und dem ECHA-Ausschuss für sozioökonomische Analyse (SEAC) 
für deren Beratungen zur Verfügung gestellt.
RAC und SEAC berieten im Juni 2019 den Beschränkungsvorschlag 
unter Einbeziehung der eingegangenen Stellungnahmen und er-
gänzend vorgelegten Informationen. Am 18. Juni 2019 gaben beide 
ECHA-Ausschüsse ihre Unterstützung des niederländischen Be-
schränkungsvorschlags bekannt34. Abweichend von dem niederlän-

33 Inverkehrbringen - Legaldefinition nach § 2 Nr. 15 ProdSG: „Im Sinne dieses Ge-
setzes … ist Inverkehrbringen die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem 
[Gemeinschafts-]Markt; die Einfuhr in den Europäischen Wirtschaftsraum steht 
dem Inverkehrbringen eines neuen Produkts gleich“.

34 vgl. ECHA, 2019f
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dischen Vorschlag empfehlen die beiden ECHA-Ausschüsse einen 
Grenzwert von 20 mg/kg der Summe der acht PAK im Feststoff35. 
Die Konzentrationsgrenzwerte für PAK in Gemischen liegen derzeit 
je nach Stoff bei 100 mg/kg oder 1.000 mg/kg. Alle PAK wurden sei-
tens ECHA als krebserzeugend eingestuft. Der nun vorgeschlagene 
Konzentrationsgrenzwert für die Kunststoffgranulate liegt näher 
an den Grenzwerten für einzelne PAK in Feststoffen (Eintrag 50 der 
REACH-Beschränkungsliste). 

Mit der vorgeschlagenen Beschränkung soll sichergestellt wer-
den, dass das Krebsrisiko durch PAK-Exposition bei Personen, die 
mit Granulaten und Mulchen in Kontakt kommen (Einatmen und 
Hautkontakt), gering bleibt36. 

ECHA hat mitgeteilt, dass nicht davon auszugehen ist, dass dieser 
Beschränkungsvorschlag wesentliche Auswirkungen auf bestehen-
de Sportflächen hat, da der neue Grenzwert nur für neu hergestell-
te Füllstoffe gilt und voraussichtlich leicht erreicht werden kann37. 
Auch SEAC gelangte nach einer öffentlichen Konsultationsphase 
im September 2019 zu dem Schluss, dass die vorgeschlagene Be-
schränkung die geeignetste Maßnahme sei, um die mit diesen Stof-
fen verbundenen Risiken zu kontrollieren bei zugleich begrenzten 
wirtschaftlichen Auswirkungen.

Das weitere Verfahren folgt dem weiter oben bereits beschriebenen 
Ablauf: Die Stellungnahmen der beiden ECHA-Ausschüsse RAC und 
SAEC werden an die Europäische Kommission weitergeleitet und 
tragen zu deren Entscheidung bei. Innerhalb von drei Monaten nach 
Erhalt wird die EU-Kommission einen Änderungsentwurf des Ver-
zeichnisses der Beschränkungen in Anhang XVII der REACH-Verord-
nung übermitteln. Die Europäische Kommission soll mit ihrem Vor-
schlag zur Neuregelung den festgestellten Risiken sowie den Nutzen 
und Kosten der Beschränkung gleichermaßen Rechnung tragen.

35 Die Einhaltung dieses Grenzwertes bei den, in Deutschland gehandelten syntheti-
schen Füllstoffen ist durch die Hersteller nachzuweisen. Hierfür können entspre-
chende Nachweise vorgelegt werden.

36 vgl. ECHA, 2019g
37 vgl. ECHA, 2019d
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Die EU-Kommission schlägt die Beschränkung in einem festge-
legten Verfahren, dem sogenannten Komitologieverfahren, dem 
REACH-Ausschuss des Rats der EU vor. Der Rat der EU, der aus 
Expert*innen der Mitgliedsstaaten besetzt ist, verhandelt die Be-
schränkung endgültig. Das Europäische Parlament hat zu Verfah-
rensfragen ein Einspruchsrecht.

Nachdem der REACH-Ausschuss des Rats der EU die Beschränkung 
angenommen hat, ist sie für die Industrie, das heißt alle Akteure, 
einschließlich der Hersteller, Importeure, Händler, nachgeschalte-
ten Anwender und Einzelhändler, bindend. 

Die EU-Mitgliedstaaten sind für die Durchsetzung der Beschrän-
kung zuständig.

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse können keine kon-
kreten Handlungsempfehlungen für Eigentümer*innen und 
Betreiber*innen von Sportanlagen gegeben werden, da die Ergeb-
nisse der Verfahren abgewartet werden müssen.

Die Erstellung des Faktenpapiers wurde durch die DOSB-Arbeits-
gruppe „Mikroplastik durch Sport in der Umwelt“ unterstützt.
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Als nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) hat das Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft (BISp) die Aufgabe, Forschungsbedarf zu ermitteln und For-
schungsvorhaben auf dem Gebiet des Sports zu initiieren, zu för-
dern, zu koordinieren und die Forschungsergebnisse auszuwerten. 
Dies gilt insbesondere für die Bereiche Spitzensport einschließlich 
Nachwuchsförderung und Talentsuche, Sportstätten, Sportgeräte 
und Dopinganalytik. 

Der Deutsche Olympische Sportbund e. V. (DOSB) ist die regie-
rungsunabhängige Dachorganisation des gemeinwohlorientierten 
Sports in Deutschland. In seinen 101 Mitgliedsorganisationen sind 
mehr als 27,4 Millionen Mitgliedschaften in rund 90.000 Sportver-
einen organisiert. Unter dem Dach des DOSB bildet der Sport die 
größte Bürgerbewegung Deutschlands.
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